
Jedem, der sich mit
Holzschutzmaßnahmen
beschäftigt, sind die
Begriffe „langsame Wirk-
samkeit“ und „verzögerte
Wirksamkeit“ bekannt.
Jüngste Veröffentlichun-
gen in der Fachpresse und
Anfragen seitens der Prak-
tiker machen deutlich,
dass es sich hierbei um
„diffuse“ Begriffe han-
delt, die nicht einfach zu
erklären sind. Und das mit
Recht.

Erstmalig tauchte der Sachver-
halt der zeitversetzten Wirksam-
keit (langsame und verzögerte
Wirksamkeit zusammengefasst)
mit dem Erscheinen des Holz-
schutzmittelverzeichnisses 1997
auf. Mit der bauaufsichtlichen
Einführung der bekämpfenden
Borsalzprodukte und der Mittel
mit häutungshämmenden Wirk-
stoffen wurde dies notwendig.
Hier werden Biozide (Herbizi-
de) eingesetzt, die eine gerin-
gere ökotoxische bzw. human-
toxische Gefahr beinhalten als
Wirkstoffe aus der Vergangen-
heit (z.B. PCP, DDT und Lind-
an). Die Wirkmechanismen der
modernen HSM verlaufen anders
(eben zeitversetzt); auf die an
dieser Stelle nicht näher ein-
gegangen wird. Diese Mittel
gewinnen immer mehr an Be-
deutung (Tabelle 1) Aufgrund
des ökologischen Gedankens ist
dies auch nachvollziehbar und
zu begrüßen.

Die Anwendung der mittler-
weile über 60% vertretenden
zeitversetzten Holzschutzmittel,
stößt in der Praxis allerdings
auf Probleme.

Spätestens dann, wenn der
Bauherr z.B. 4 Monaten nach
einer Imprägnierung erneute
Larvenaktivität feststellt und re-
klamiert, kommen viele Holz-
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schutzbetriebe in Erklärungsnot.
Trotz einer fach- und sachge-
rechten Imprägnierung sind
noch lebende Larven im Holz
vorhanden. Dies ist auch erklär-
lich, denn die Mittel mit lang-
samer oder verzögerter Wirksam-
keit besitzen (wie der Name
schon sagt) gegenüber den Lar-
ven eine zeitversetzte Wirksam-
keit. Dies muss man dem Bau-
herren bzw. Kunden vor
Sanierungsbeginn mitteilen.

Geschieht dies nicht, so hat
der Bauherr, der die Insekten
bekämpft haben will, Anspruch
auf die vertraglich zugesicher-
te Eigenschaft (VOB § 13 Abs.
1). Im BGB werden die Begrif-

fe der Sach- und Rechtsmangel-
freiheit definiert (§ 633 Abs.
1). D.h., der Verarbeiter ist im
Falle der Reklamation zur Nach-
besserung verpflichtet.

Dem Bauherren (Auftragge-
ber) kann man schwerlich die
abstrakten Begriffe „langsame“
und „verzögerte“ Wirksamkeit
im Holzschutz erklären und sie
Bestandteil eines Werkvertrages
werden lassen, ohne dabei ein
Zeitfenster zu definieren.

Prüfnormen und Prüfungs-
grundsätze des DIBt bieten zu-
mindest, wenn auch wider-
sprüchlich, Orientierungswerte
(Tab. 2). Dies ist für den Prak-
tiker eine unbefriedigende Si-

Tab. 1: Anteil der Holzschutzmittel mit zeitversetzter
Wirksamkeit

schnelle langsame verzögerte
Wirksamkeit Wirksamkeit Wirksamkeit
(Wirkstoff z.B. (Wirkstoff z.B. (Wirkstoff z.B.
Permethrin) Borsäure, Borax) Flufenoxuron)

[St.] [%] [St.] [%] [St.] [%]

Holzschutzmittel-
verzeichnis Jan. 1995 30 100

Holzschutzmittel-
verzeichnis Aug. 1997 13 72 3 17 2 11

Holzschutzmittel-
verzeichnis Juni 1999 24 69 5 14 6 17

Holzschutzmittel-
verzeichnis Okt. 2002 16 41 8 21 15 38

Holzschutzmittel-
verzeichnis Jan. 2003*) 15 39,5 8 21 15 39,5
*) Im Holzschutzmittelverzeichnis sind 8 zugelassene Bekämpfungsmittel nicht angegeben, die in der Auswertung jedoch

berücksichtigt wurden.

tuation. DHBV und DIBt sind
dies bekannt und es wird zur-
zeit an einer für alle befriedi-
gende Regelung gearbeitet.

Unter Berücksichtigung der
Wirkmechanismen zwischen
Insektizid und Larve sowie prak-
tischen Erfahrungen ist für die
langsame Wirksamkeit ca. ein
Jahr und für die verzögerte Wirk-
samkeit ca. zwei Jahre als Ka-
renzzeit denkbar. Dabei ist zu

Holzschutzmittelauftrag bei
einem Befall durch den Gew.
Nagekäfer.

Die ZTV – Riss 93 enthält
Regelungen für die Liefe-
rung, Prüfung, Ausfüh-
rung, Abnahme und Ab-
rechnung vertraglicher
Leistungen für das Füllen
von Rissen und Hohlräu-
men durch Injektion oder
Tränkung in Brücken, Tun-
neln und vergleichbaren
Ingenieurbauwerken.

Diese Vorschrift wurde vom Bun-
desminister für Verkehr, Abtei-
lung Strassenbau, mit Unterstüt-
zung von Fachleuten aus der
Industrie erstellt. Die Anforde-
rungen der ZTV – Riss 93 wer-
den hauptsächlich bei öffent-
lichen Aufträgen, jedoch auch
bei privaten Ausschreibungen
gefordert. Das bedeutet, dass

die Baustellen nur mit geprüf-
ten Materialien, Maschinen-,
Packer- und Mischsystemen aus-
geführt werden dürfen. Ergän-
zend hierzu muss das Personal
über entsprechende Qualifika-
tionen, d.h. SIVV-Schein (Schüt-
zen, Instandsetzen, Verbinden
und Verstärken von Betonbau-
teilen), verfügen.

Dieser Prüfung hat sich auch
die DESOI GmbH aus Kalbach
unterzogen und  besitzt seit
Dezember 2002 das allgemei-
ne bauaufsichtliche Prüfzeug-
nis “Füllgut für Risse in Beton-
bauteilen” in den Bereichen
Harz (EP/SPUR/PUR) und Ze-
mentsuspension. Das Zeugnis
enthält ein umfangreiches Sor-
timent an Maschinen, wie Hand-

INDUSTRIE UND HANDEL

Desoi

ZTV – RISS geprüfte und
zugelassene Systeme

und Fusshebelpumpen, angetrie-
bene Schnecken-, Kolben und
Membranpumpen, die passen-
de Mischtechnik dazu und eine
grosse Auswahl an Stahl- und
Kunststoffpackern. Durch die-
ses Zeugnis wurde auch ein gro-
ßer Vorteil für die Kunden ge-
schaffen. So müssen sich die
verarbeitenden Firmen nicht
extra in die Liste „Zusammen-
stellung der zertifizierten Po-
lyurethane/Zemente und Injek-
tionsverfahren nach ZTV-Riss 93“
eintragen lassen.

Mit diesen Systemen kön-
nen Baustellen mit besonderen
Anforderungen problemlos be-
wältigt werden. Desweiteren
wurde von der DESOI GmbH die
Aufnahme der DESOI-Injektions-

verfahren-EP-I/PUR-I und ZS-I
in die BASt-Liste (Bundesanstalt
für Strassenwesen) beantragt.
Eintragungstermin wird vorraus-
sichtlich Ende März/Anfang April
sein.

Speziell zu diesem Thema
wurden zwei Kleinkataloge er-
stellt, die wir Ihnen gerne zu-
senden. Auch finden Sie den
Bereich “ZTV – Riss geprüfte
Systeme” in dem neuen Haupt-
katalog DESOI 10.

DESOI GmbH
Gewerbestraße 16
36148 Kalbach/Rhön
Tel: (0 66 55) 96 36-0
Fax: (0 66 55) 96 36-66 66
E-Mail: info@desoi.de
Internet: www.desoi.de

Pigrol

„Wo Kulba drauf steht, da ist auch Kulba
drin, und dies zu 100 Prozent.“

Diese klare Antwort er-
hielt DHBV-Bundesge-
schäftsführer Dr. Remes
von Peter Bräunlein, Ver-
kaufsleiter der Kulba Bau-
chemie, bei seinem Be-
such der Firma Pigrol in
Ansbach.

Die Nachricht von der Insolvenz
des renommierten Holzschutz-
mittelherstellers und langjäh-
rigen Verbandsmitgliedes Dr.
Hartmann Kulba Bauchemie
hatte im vergangenen Jahr nicht
nur Aufsehen erregt, sondern
auch zu zahlreichen Spekulatio-
nen in der Branche geführt. Seit
dem 1. Juli 2002 (S & E be-
richtete darüber in der Ausga-
be 4/2002) gehört Kulba nun
zum Ansbacher Farbenhersteller
Pigrol, der damit seine Produkt-

palette erweitern konnte.
„Für uns hat sich mit dem

Kauf der Lizenzen des Famili-
enunternehmens Dr. Hartmann
und der Zusammenarbeit mit der
Firma Pigrol die Chance erge-
ben, unsere erfolgreiche Arbeit
fortzuführen, allerdings unter
den deutlich besseren Möglich-
keiten, die ein sogenannter Glo-
bal Player bietet“, so der neue
Lizenzinhaber Peter Bräunlein,
der zu diesem Gespräch einge-
laden hatte. Die Firma Pigrol
wurde vertreten durch die Herren
Herbert Geyer, Prokurist der Fir-
ma und Heribert Rösch, Leiter
der Entwicklung und Qualitäts-
sicherung, die den Besuch des
DHBV-Geschäftsführers zum
willkommenen Anlass nahmen,
ihr Unternehmen vorzustellen

und als neues Verbandsmitglied
den DHBV besser kennen zu ler-
nen.

Die Ansbacher Firma Pigrol
entstand 1934 unter dem Na-
men seiner Gründer Piller und
Grau, die miteinander verschwä-
gert waren und das Unterneh-

men bis in die neunziger Jah-
re gemeinsam führten. Die Um-
benennung der Firma in Pigrol
Farben GmbH erfolge 1992 und
ist eine Wortschöpfung aus den
Namen der Gründer und dem
Standort Onoldsbach (so der
frühere Name Ansbachs), weiß

Zu Gast in Ansbach:
Dr. Remes im Gespräch mit

Heribert Rösch, Herbert Geyer
und Peter Bräunlein v.r.n.l.
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berücksichtigen, dass mit Be-
endigung der Holzschutzarbei-
ten (Imprägnierung und ggf.
Bebeilung) bzw. nach Verstrei-
chen der Karenzzeit die Insek-
tenpopulation entscheidend
reduziert wird und es sich bei
den dann noch lebenden Lar-
ven um Einzeltiere handelt.

Die Holzschutzmaßnahme
(Bekämpfung) dient letzten
Endes dazu, eine fortschreitende

Tab. 2: Bedingungen der zeitversetzten Wirksamkeit
nach Prüfnormen und Prüfgrundsätzen
nach Prüfungsgrundsätzen DIN EN 48 DIN EN 370 DIN ENV 1390

des DIBt

(Anobium (Anobium (Hylotrupes
Hausbock Anobiiden punctatum) punctatum bajulus)*)

schnelle nach 12 nach 12 8 Wochen 12 Wochen
Wirksamkeit Wochen Wochen

80% Abtötung 80% Abtötung

langsame nach 52 nach 52 16 Wochen 24 Wochen
Wirksamkeit Wochen Wochen

80% Abtötung 80% Abtötung

verzögerte 80% Abtötung kein kein
Wirksamkeit Käferschlupf Käferschlupf
*) soll die DIN EN 22 vom Aug. 1975 ersetzen
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Querschnittsminderung an sta-
tisch tragenden und aussteif-
enden Bauteilen durch Larven-
fraß zu unterbinden – was auch,
trotz vereinzelt lebender Larven,
erreicht wird. Es kommt darauf
an, bauliche Anlagen so „...in-
stand zu halten, dass die öf-
fentliche Sicherheit und Ord-
nung, insbesondere Leben,
Gesundheit und die natürlichen
Lebensgrundlagen, nicht gefähr-

det werden“ 1) .
Noch eine abschließende

Bemerkung: Im Umkehrschluss
der beschriebenen Problematik
sollte man sich hüten, den
„Pfusch am Bau“ damit zu sank-
tionieren. Eine Insektenaktivi-
tät nach ungenügendem Be-
kämpfungsmitteleintrag und nur
einem Spritz- oder Streichvor-
gang kann nicht mit der zeit-
versetzten Wirksamkeit legiti-

miert werden. Hier sind Prüf-
regularien durch Sachverstän-
dige und Institute sowie die
Wachsamkeit der Auftraggeber
gefordert.

1) Musterbauordnung vom Nov. 2002 § 3 (1)

Imprägnie-
rung eines
Dachstuhls
im Spritz-
verfahren

Die neue Altholzverordnung – Hintergründe
und Konsequenzen

Wie der Bundesverband
der Altholzaufbereiter
und -verwerter e.V. mit-
teilt, fallen in Deutsch-
land jährlich acht Millio-
nen Tonnen Holzabfälle
an. Diese stammen haupt-
sächlich aus den Berei-
chen Bau, Verpackungen
und Sperrmüll. Fünf Mil-
lionen Tonnen werden der-
zeit der stofflichen und
energetischen Verwertung
zugeführt. Der Rest wird
deponiert.

Die ab 01.03.03 in Kraft tre-
tende Verordnung über die Ent-
sorgung von Altholz (Bundes-
gesetzblatt Teil 1, Nr. 59, S.
3302) zielt auf eine bessere

stoffliche und energetische Ver-
wertung von Altholz ab. In ei-
ner vom Bundeskabinett am
6.2.02 beschlossenen Begrün-
dung für die Altholz-Verordnung
heißt es:

„Nicht alle in der Entsor-
gungspraxis genutzten Entsor-

gungswege können als ord-
nungsgemäß und schadlos bzw.
gemeinwohlverträglich einge-
stuft werden. Fast sprichwört-
lich in der Entsorgungspraxis
sind die sog. „Chaoshaufen“ von
Altholz, bei denen Art, Beschaf-
fenheit und Zusammensetzung

des Altholzes nicht mehr be-
stimmbar sind und welche Ent-
sorgungswegen zugeführt wer-
den, die ausschließlich vom Ziel
der Minimierung der Entsor-
gungskosten bestimmt werden“.

Mit der Einstufung von 4
Altholzkategorien (§ 2) soll er-
reicht werden, diesen Chaoshau-
fen zu ordnen.
– Altholzkategorie A I

naturbelassenes oder ledig-
lich mechanisch bearbeite-
tes Altholz, das bei seiner
Verwertung nicht mehr als
unerheblich mit holzfremden
Stoffen verunreinigt wurde,

– Altholzkategorie A II
verleimtes, gestrichenes, be-
schichtetes, lackiertes oder

Praktizierte Trennung von Altholz und anorganischen
Materialien an der Baustelle

schriftlich spätestens sieben
Kalendertage vor dem Vertrags-
abschluss über den Namen des
Bieters, dessen Angebot ange-
nommen werden soll, und über
den Grund der vorgesehenen
Nichtberücksichtigung ihres
Angebotes informiert werden.
Beanstandet ein Bieter vor Ab-

lauf der Frist schriftlich beim
Auftraggeber die Nichteinhal-
tung der Vergabevorschriften,
hat der Auftraggeber die Nach-
prüfungsbehörde zu benachrich-
tigen. Der Zuschlag darf in dem
Fall nur erteilt werden, wenn
die Nachprüfungsbehörde nicht
innerhalb von zehn Kalender-

VERGABE- VERTRAGSRECHT

tagen nach Unterrichtung das
Vergabeverfahren mit Gründen
beanstandet  (§9 Abs. 2). §9
Abs. 4 sieht vor, dass für Amts-
handlungen der Nachprüfungs-
behörde Kosten zur Deckung des
Verwaltungsaufwands erhoben
werden. Die zu erhebende Ge-
bühr beträgt mindestens 100 €,

soll aber den Betrag von 1.000
Euro nicht überschreiten. Er-
gibt die Nachprüfung, dass ein
Bieter zu Recht das Vergabe-
verfahren beanstandet hat, sind
keine Kosten zu seinen Lasten
zu erheben.
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Vergabegesetz für das Land Bremen tritt
zum 1. März 2003 in Kraft

Der Senat des Landes Bre-
men hat das von der Bür-
gerschaft beschlossene
Vergabegesetz für das
Land Bremen bekannt ge-
macht. Es tritt im Wesent-
lichen am 1. März 2003 in
Kraft.

Zielsetzung des Gesetzes ist es,
Wettbewerbsverzerrungen ent-
gegenzuwirken, die auf dem
Gebiet des Bauwesens und des
ÖPNV durch den Einsatz von
Niedriglohnkräften entstehen.
§ 1 des Gesetzes sieht dement-
sprechend vor, dass öffentliche
Auftraggeber Aufträge über
Baumaßnahmen und den ÖPNV
nur an Unternehmen vergeben
dürfen, die das in Tarifverträ-
gen vereinbarte Arbeitsentgelt
am Ort der Leistungserbringung
zahlen.

Als öffentliche Auftragge-
ber im Sinne dieses Gesetzes
gelten gem. § 3 Abs. 1:
– Behörden des Landes und

der Stadtgemeinden,
– sonstige der Aufsicht des

Landes unterstehende Kör-
perschaften,

– Architekten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts,

– juristische Personen, an
denen die o.g. Stellen be-
teiligt sind und die die Vor-
aussetzungen des §98 Nr.
2, 4 und 5 GWB erfüllen (§3
Abs. 2).

Das Gesetz findet Anwendung
auf alle Aufträge ab einem Wert
von 10.000 Euro (§2).

§4 des Gesetzes regelt Ein-
zelheiten zur Tariftreueerklä-
rung. Demnach dürfen Aufträ-

ge für Bauleistungen nur an
solche Unternehmen vergeben
werden, die sich bei der Ange-
botsabgabe schriftlich verpflich-
ten, ihren Beschäftigten bei der
Ausführung dieser Leistungen
mindestens das am Ort der Aus-
führung tarifvertraglich vorge-
sehene Entgelt zum tarifvertrag-
lich vorgesehenen Zeitpunkt zu
zahlen.

Gelten am Ort der Leistung
mehrere Tarifverträge für die-
selbe Leistung, so hat der öf-
fentliche Auftraggeber einen re-
präsentativen Tarifvertrag
zugrunde zu legen, der mit ei-
ner tariffähigen Gewerkschaft
vereinbart wurde. Hausverträge
sind hiervon ausgenommen (§4
Abs. 2).

§4 Abs. 2 Satz 3 enthält eine
Ermächtigungsgrundlage für
eine Rechtsverordnung, mit der
bestimmt werden soll, in wel-
chem Verfahren festgestellt wird,
welche Tarifverträge als reprä-
sentativ im Sinne von §4 Abs.
2 des Vergabegesetzes anzuse-
hen sind. Die Rechtsverordnung
kann dabei auch die  Vorberei-
tung der Entscheidung durch
einen Beirat vorsehen und in
diesem Fall auch dessen Zusam-
mensetzung regeln.

§5 verpflichtet die Auftrag-
nehmer, dafür Sorge zu tragen,
dass auch die von ihnen ein-
gesetzten Nachunternehmer die
Bedingungen des Vergabegeset-
zes einhalten.

Darüber hinaus enthält das
Vergabegesetz in §6 eine Re-
gelung zur Wertung unangemes-
sen niedriger Angebote. Dem-

nach hat der Auftraggeber ein
Angebot vertieft zu prüfen, so-
fern es als unangemessen nied-
rig erscheint. Von der Vermu-
tung, dass ein unangemessen
niedriges Angebot vorliegt, kann
im Regelfall immer dann aus-
gegangen werden, wenn die
rechnerisch geprüfte Angebots-
summe um mindestens 20 v.H.
unter der Kostenschätzung des
Auftraggebers liegt oder das zu
prüfende Angebot um mehr als
10 v.H. vom nächst höheren
abweicht (§6 Abs. 1 Satz 2).
§6 Abs. 2 verpflichtet den Bieter
im Rahmen der Angebotsprü-
fung, auch seine ordnungsge-
mäße Kalkulation zu belegen.

§9 des Gesetzes verpflich-
tet die öffentlichen Auftragge-
ber, für jeden schuldhaften Ver-
stoß eine Vertragsstrafe in Höhe
von 1 v.H., bei mehreren Ver-
stößen bis zu 10 v.H. des Auf-
tragswertes mit dem Auftrag-
nehmer zu vereinbaren. Darüber
hinaus sieht §9 Abs. 3 des Ge-
setzes vor, dass Unternehmen,

die nachweislich mindestens
grob fahrlässig oder mehrfach
gegen Verpflichtungen dieses
Gesetzes verstoßen haben, von
den öffentlichen Auftraggebern
jeweils für ihren Zuständigkeits-
bereich von der öffentlichen
Auftragsvergabe für die Dauer
von bis zu einem Jahr ausge-
schlossen werden können.

Schlussendlich enthält das
Gesetz in §9 Abs. 4 die Ermäch-
tigung zur Einrichtung eines
Registers über Unternehmen, die
gemäß §9 Abs. 3 von der Ver-
gabe öffentlicher Aufträge aus-
geschlossen worden sind. Ein-
zelheiten hierzu sollen in einer
entsprechenden Rechtsverord-
nung geregelt werden.

Die wesentlichen Teile die-
ses Gesetzes treten zum 1. März
2003 in Kraft, die Ermächti-
gungsgrundlagen zum Erlass von
Rechtsverordnungen sind bereits
am Tag nach der Verkündung im
Gesetzblatt der Freien Hanse-
stadt Bremen, also am 20. De-
zember 2002, in Kraft getreten.


